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Wenn alle Tage im Jahr gefeiert würden, wäre Spiel so lästig wie Arbeit.
William Shakespeare

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
4. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Wind-
mühle“ – Teilbereich östlich der Albin – Vogler 
– Straße
Der Stadtrat der Stadt Kamenz hat am 08.05.2019 
in seiner öffentlichen Sitzung die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „Alte Windmühle“  – Teilbereich 
östlich der Albin – Vogler - Straße in der Fassung 
vom Februar 2019 als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde gebilligt. Der Bebauungsplan 
wurde durch das Landratsamt Bautzen, Bauauf-
sichtsbehörde, mit Bescheid vom 31.07.2019 – Ak-
tenzeichen 621.P0075 – genehmigt.
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes tritt mit der 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB 
in Kraft. Jedermann kann die 4. Änderung des Be-
bauungsplanes „Alte Windmühle“ - Teilbereich 
östlich der Albin – Vogler - Straße in der Stadtver-
waltung Kamenz, Markt 1, Sachgebiet Stadtent-
wicklung und Bauwesen, Zimmer 2.51, innerhalb 
nachfolgender Sprechzeiten
montags und freitags 9.00 bis 12.00 Uhr
dienstags  9.00 bis 12.00 Uhr 
 und 13.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags  9.00 bis 12.00 Uhr 
 und 13.00 bis 16.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Nach Endausfertigung des Bebauungsplanes wird 
er in das Geoportal der Stadt Kamenz eingestellt 
und ist dort unter www.geoportal-kamenz.de 
ebenfalls für jedermann einsehbar.
Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
2 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 
Abs. 1 und 2 BauGB unbeachtlich, wenn die Verlet-
zung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden sind. Bei Geltendma-
chung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen.
Hinweis zur Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften:
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden sind.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Ziff. 3. und 4. gel-
tend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres diese Verletzung durch jedermann 
geltend gemacht werden.
Die Satzungen können nach § 214 Abs. 4 BauGB 
durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung 
von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt wer-
den.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße schriftli-
che Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-

sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch die örtlichen Bauvorschriften und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

Roland Dantz, Oberbürgermeister der Lessingstadt

Einladung
Hiermit lade ich zur öffentlichen Sitzung des Stadt-
rates ein.
Sitzungstermin: Mittwoch, 28.08.2019, 
  17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal, Rathaus Kamenz

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Verpflichtung der neuen Stadträte
2 Beschluss der Hauptsatzung
3 Beratung zur Geschäftsordnung
4 Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Stadt 

Kamenz über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit

5 Abberufung und Neuwahl der Mitglieder der 
Gesellschafterversammlung der KDK mbH Ka-
menz

6 Abberufung und Neuwahl der Aufsichtsrats-
mitglieder der ewag kamenz

7 Abberufung und Neuwahl der Aufsichtsrats-
mitglieder der Flugplatz Kamenz GmbH

8 Gewerbegebiet „Am Ochsenberg“/Industrie-
gebiet „Bernbruch Nord“ - Aufwertung von 
Infrastruktureinrichtungen - Bestätigung von 
Mehrleistungen

9 Termine für die Stadtratssitzungen im II. Halb-
jahr 2019

10 Zustimmung des Stadtrates zur Annahme von 
Spenden oder ähnlichen Zuwendungen

11 Mitteilungsvorlagen und Informationen
12 Anfragen

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Ausschreibung
Ausrichter: Schützengesellschaft Kamenz e.V. in 

Zusammenarbeit mit Sonnenstrahl e.V. 
– Förderkreis für krebskranke Kinder 
und Jugendliche

Ort: Schießstand Bernbruch – Anreise un-
ter www.sg-kamenz.de

Zeitraum: 31.08.2019 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Meldung: bis 25.08.2019 zur besseren Planung 

unter www.sg-kamenz.de oder per E-
Mail an kontakt@sg-kamenz.de Mel-
deschluss ist am Wettkampftag 16:00 
Uhr

Gebühr: Start 10 Euro - jeder weitere Start 5 
Euro. Der Reinerlös der Startgebühren 
geht vollständig an den Förderkreis für 
krebskranke Kinder und Jugendliche 
„Sonnenstrahl e.V.“

Waffen und Munition werden vom Verein gestellt. 
Geschossen wird mit der KK Pistole „Margulin“ auf 
25 Meter mit jeweils 5 Schuss in 4 Serien in 60 Se-
kunden, 45 Sekunden, 30 Sekunden 15 Sekunden
Es wird nicht in Altersklassen unterschieden. Un-
ter allen Teilnehmern werden Preise vergeben. 
Beispielsweise erhalten die ersten Drei eine Erin-
nerungsplakette. Weitere 7 Plaketten werden un-
ter den übrigen Teilnehmern per Zufallsverfahren 

vergeben. Weitere Preise sind geplant. Die Preis-
vergabe erfolgt direkt im Anschluss an die Veran-
staltung. Der Wettkampf wird auf Grundlage der 
Sportordnung des DSB e.V. und der vorliegenden 
Ausschreibung durchgeführt.
Entsprechend der Standkapazität behält sich der 
Ausrichter vor, die Anzahl der Teilnehmer zu be-
grenzen. So haben Erststarter Vorrang.
Für den sorgsamen Gebrauch der Schusswaffe, 
der Munition sowie der sonstigen Ausrüstung sind 
die Teilnehmer verantwortlich. Den Anweisungen 
der Standaufsicht ist in jedem Fall Folge zu leisten. 
Die Schießstandordnung ist zu befolgen.
Mit der Anwesenheit und/oder Teilnahme an die-
sem Wettkampf akzeptiert der Teilnehmer, dass 
er und seine Wettkampfergebnisse im Wettkampf-
protokoll und in Berichten über die Veranstaltung 
in der Presse (Zeitung) und im Internet veröffent-
licht werden. Weiterhin akzeptiert er, dass im Zu-
sammenhang mit der Veranstaltung Fotos veröf-
fentlicht werden, auf denen er zu sehen sein kann.

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung der Grundsteuer für die Stadt Ka-
menz für das Kalenderjahr 2019
1. Steuerfestsetzung
Der Stadtrat hat mit Beschluss der Haushaltssat-
zung vom 10.04.2019 die Hebesätze für die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2019 festgesetzt auf
·  300 v.H. für die Betriebe der Land- und Forst-

wirtschaft (Grundsteuer A)
·  420 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge.
Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr un-
verändert.
Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Ka-
lenderjahr 2019 die gleiche Grundsteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben und insoweit bis zum 
heutigen Tage keinen anders lautenden Bescheid 
erhalten haben, wird die Grundsteuer hiermit 
aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergeset-
zes (GrStG) für das Kalenderjahr 2019 in dersel-
ben Höhe wie für das Jahr 2018 durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt.
Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

2. Zahlungsaufforderung
Alle Steuerpflichtigen werden gebeten, die 
Grundsteuer für 2019 zu den Fälligkeitsterminen 
und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung ergeben und 
unter Angabe des Kassenzeichens auf das Bank-
konto der Stadt Kamenz
IBAN DE24 8505 0300 3000 0306 10
BIC OSDDDE81XXX
bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden zu 
überweisen oder einzuzahlen.
Erteilte SEPA-Lastschriftmandate werden auto-
matisch zum jeweiligen Termin ausgeführt.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung 
bewirkte Steuerfestsetzung zur Grundsteuer 
kann innerhalb eines Monats nach dieser öffent-
lichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Kamenz, Markt 1, 01917 Kamenz schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen.

Kamenz, den 19.08.2019

Roland Dantz
Oberbürgermeister

Kurz notiert

Der Bürgerladen am  
August-Bebel-Platz lädt am  
3. September 2019 zum Thema 
„Energiesparen und  
Verbraucherschutz“ ein

Das Sachgebiet Integration des Landratsamtes 
Bautzen veranstaltet in Kooperation mit dem Bür-
gerladen – Frau Holling – einen Nachmittag zum 
Thema „Energiesparen und Verbraucherschutz“. 
Dazu sind neben Einheimischen auch Menschen 
mit Migrationshintergrund herzlich eingeladen.
Die Veranstaltung findet am 3. September 2019 in 
der Zeit von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr im Bürgerladen 
„GemeinSinn“ am August-Bebel-Platz 9 in Kamenz 
statt.

Für mehr  
Verkehrssicherheit
Verkehrsteilnehmerschulung am 3. September 
2019 in Kamenz
Am Dienstag, dem 3. September 2019, 19 Uhr findet 
in der Pizzeria Italia, Humboldtstraße 1 in 01917 
Kamenz die nächste Verkehrsteilnehmerschulung 
statt. Alle Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger 
und Radfahrer) sind herzlich eingeladen.
Ansprechpartner ist DVR-Moderator Roland Ro-
senkranz. DVR steht für Deutscher Verkehrssicher-
heitsrat. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 
035205 73551 sowie unter der Mobilnummer 0172 
7959301.

Informationen zur Baumaßnahme
Kamenz, Macherstraße, Aufwertung von Infra-
struktureinrichtungen, Errichtung einer barrie-
refreier ÖPNV – Bushaltestellen
Im Auftrag der Stadt Kamenz wird im Zuge des o. 
g. Vorhabens in Kamenz, in der Macherstraße ge-
genüber der Schwimmhalle die vorhandene Bus-
haltestelle durch eine barrierefreie Bushaltestelle 
ersetzt.
Die Baumaßnahme in der Macherstraße ist mit 
einer halbseitigen Sperrung verbunden. Eine Be-
helfshaltestelle wird stadteinwärts vor der Bau-
stelle errichtet und weiterhin durch den Busver-
kehr bedient.
Die geplante Bauzeit erstreckt sich voraussicht-
lich ab dem 19.08.2019 über einen Zeitraum von 
ca. einem Monat.
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Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsi-
schen Landtag beschlossenen Haushaltes und des 
Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberelbe.
Wir bitten alle Gewerbetreibenden, Anwohner und 
Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im 
Zuge der Bauleistungen entstehenden Behinde-
rungen und Einschränkungen.

Katrin Andrews
Dezernentin

Mit und ohne Bücher
Sommerferienspaß in der Stadtbibliothek G. E. 
Lessing
Rückt man alten Büchern mit Pinsel, Schere, Heiß-
klebe-Pistole und Phantasie zu Leibe, entwickeln 
sie ein neues Leben als Kunstobjekte. In Kamenz 
zeigte kürzlich die Kunstpädagogin Simone Heller 
aus Dresden, wie das geht. Ferienkinder im Alter 
von sieben bis 14 Jahren ließen sich von ihren Ide-
en inspirieren und werkelten eifrig, um nach drei 
Stunden papierne Ritterburgen, Monster-Stillle-
ben, Strand-Skulpturen oder Puppen-Sofas nach 
Hause tragen zu können.
Einen Tag später begleiteten kleine Leseratten 
Bibliothekarin Sabine Haufe in die Bücherstube 
Zeiger. Hier durften sie aussuchen, was für die Kin-
derbibliothek gekauft werden soll. Die Mädchen 
und Jungen wählten umsichtig 80 Titel aus, wobei 
sie nicht nur an sich selbst dachten, sondern auch 
an ihre kleinen geschwisterlichen Bildergucker. 
Am Ende erhielt jeder von der Buchhändlerin noch 
ein kleines Geschenk und trug seine „Schätze“ 
in die Bibliothek. Hier werden sie die ersten sein, 
die ihre Favoriten ausleihen dürfen. Zuvor müssen 
die Exemplare aber bearbeitet werden. Was da-
bei passiert, haben die Nachwuchs-Bibliothekare 
während der Einkaufstour erfahren.
Die letzte Ferien-Aktion der Stadtbibliothek lud 
zum Spielen ein. Die Teilnehmer testeten einige 
der mehr als 30 nagelneuen Gesellschaftsspiele 
und entpuppten sich bei Twister & Co. als fröhliche 
Gewinner oder gelassene Verlierer.

Während Miriam Härtel das ausgesonderte Biblio-
theksbuch in eine sommerlich-fröhliche Strand-Prome-
nade verwandelte, bastelte Wenzel Käbisch eine Ritter-
burg, die auf schneebedeckten Felsen thront.

Bücher für die Bibliothek einzukaufen, will gut überlegt 
sein. Denn es gibt Grenzen beim Budget. In der Kamen-
zer Bücherstube half Emilia Schaaf bei der Auswahl.

Hendrik Düker, der sein Freiwilligenjahr in der Biblio-
thek absolviert, erklärte John-Luis Töwe, Nico Grüttke 
und Danila Bader die Spielregeln von „Go Gecko go“. 

Insgesamt sorgten in diesem Jahr 40 Kinder an 
drei Vormittagen für einen kreativen Ausnahme-
zustand in der Bibliothek, die sich von Beginn an 
am Kamenzer Sommerferienspaß beteiligt hat und 
auch weiterhin als lebendiger Ort der Freizeitge-
staltung agieren wird.

Photovoltaik-Anlagen lohnen 
sich für Eigentümer
Private Haus- und Wohnungseigentümer, die 
eine Photovoltaik-Anlage installieren lassen, 
sparen CO2 und können sogar einen finanziel-
len Gewinn damit erzielen
Jede erzeugte Kilowattstunde (kWh) Strom setzt 
im Durchschnitt 474 Gramm CO2 frei. Anders ist 
es bei der Photovoltaik. Umweltfreundlicher So-
larstrom ist fast CO2-frei. Für selbst erzeugten 
Photovoltaik-Strom, der im eigenen Haushalt ver-
braucht wird, spart der Verbraucher die Bezugs-
kosten ein. Sie betragen aktuell etwa 30 Cent pro 
kWh. Der überschüssige Strom wird ins Stromnetz 
eingespeist und der Anlagenbetreiber bekommt 
dafür „nur“ etwa 10 Cent pro kWh. Maßgeblich für 
die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage 
ist deshalb ein möglichst hoher Eigenverbrauchs-
anteil.

Photovoltaik-Anlagen werden mit Batteriespei-
chern derzeit nicht wirtschaftlicher
Mit einem Batteriespeicher kann der Eigenver-
brauchsanteil des Solarstroms erheblich erhöht 
werden. Dennoch wird die Wirtschaftlichkeit der 
Photovoltaik- Anlagen oft schlechter, wenn ein 
Batteriespeicher eigesetzt wird. Gründe hierfür 
sind die Anschaffungskosten für Batteriespeicher 
sowie die begrenzte Lebensdauer der Batterien. 
Der Verbraucher, der sich dennoch einen Batte-
riespeicher anschaffen will, sollte darauf achten, 
dass dieser richtig dimensioniert wird. Maßstä-
be für die Größe eines Batteriespeichers sind die 
Höhe des Strombedarfs sowie die Größe der Pho-
tovoltaik-Anlage. Bei zu großer Speicherdimensio-
nierung entstehen unnötig hohe Kosten, denen ein 
bestenfalls geringer Nutzen gegenübersteht.
Förderdeckel für Photovoltaik-Anlagen wird vor-
aussichtlich 2020 erreicht Verbraucher, die noch 
nach den aktuell geltenden Regeln eine Einspeise-
vergütung für Solarstrom erhalten wollen, sollten 
mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage 
nicht zu lange warten. Nach Erreichen der Ober-
grenze sieht das Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
keine Einspeisevergütung für Solarstrom mehr 
vor. Es soll zwar eine Anschlussreglung geben. 
Wie diese aussehen wird ist aber noch offen.
Bei Verbrauchern ergeben 
sich daraus viele Fragen, die 
bei der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale beant-
wortet werden. Die Beratung 
findet persönlich (in einer Be-
ratungsstelle oder beim Ver-
braucher Zuhause), telefonisch oder online statt. 
Bei dem speziellen Beratungsangebot „Eignungs- 
Check Solar“ besucht ein Energieberater den Ver-
braucher zu Hause und prüft, ob das Gebäude für 
eine Photovoltaik-Anlage und/oder Solarthermie-
Anlage geeignet ist. Informationen gibt es auf 
verbraucherzentrale-energieberatung.de oder 
kostenfrei unter 0800 809802400.

Verbraucherzentrale Sachsen
Energieberatung 
am Montag, dem  
9. September 2019 
in der Beratungs-
stelle Kamenz
Allen Mietern und Hauseigentümern bietet die Ver-
braucherzentrale Sachsen am Montag, dem 09. 
September 2019 von 15:00 – 18:00 Uhr eine anbie-
terneutrale Energieberatung an. Die Beratungen 
finden nach telefonischer Voranmeldung in der 
Beratungsstelle Kamenz, Pfortenstraße 6 (Erdge-
schoss links) statt.
Beratungsschwerpunkte sind Strom- und Heizkos-
ten, baulicher Wärmeschutz, Probleme mit Schim-
mel, Fragen zur Haustechnik, Einsatz erneuerbarer 
Energien, Fördermittel für energetische Sanierun-
gen, Tipps für Neu-/Altbauten und vieles andere 
mehr …
Ein Termin kann unter der kostenfreien Rufnummer 
0800 809802400 vereinbart werden. Das Service-
telefon ist Mo. - Do. von 8:00 - 18:00 Uhr und Fr. 
von 8:00 - 16:00 Uhr erreichbar.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale be-
rät KOSTENLOS in allen Beratungsstellen. Auch 
den „Basis-Check“ führen die Berater nun ohne 
Zuzahlung beim Verbraucher durch. Die Preise für 
die „Energie- Checks“, bei denen ebenfalls ein Be-
rater nach Hause kommt, wurden vereinheitlicht 
und kosten nur noch 30 Euro. Für einkommens-
schwache Haushalte sind alle „Energie-Checks“ 
kostenfrei.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist 
das größte interessenneutrale Beratungsange-
bot zum Thema Energie in Deutschland – und seit 
1978 verlässlicher Begleiter auf dem Weg in eine 
energiebewusste Zukunft. Bundesweit stehen 550 
Energieberater jährlich rund 120.000 Verbrau-
chern zur Seite. Unsere Berater sind Architekten, 
Ingenieure, Physiker und andere Experten und 
beraten zu Themen wie Strom sparen, Wärmedäm-
mung, Heiztechnik und erneuerbare Energien. Die 
Beratung findet in einer unserer 750 Beratungs-
stellen in ganz Deutschland oder direkt beim Ver-
braucher zu Hause statt.
Termin und Ort
9. September 2019, 15:00 – 18:00 Uhr, Kamenz, 
Pfortenstraße 6
und jeden 2. Montag im Monat von 15:00 – 18:00 
Uhr, Kamenz, Pfortenstra-
ße 6
Anmeldung
Beratung erfolgt nur nach 
Voranmeldung unter: 0800 
809802400 (kostenfrei)
Webseite
https://www.verbraucherzentrale-energiebera-
tung.de/

Rückblicke

Der Bürgerladen zieht  
Ferienresümee
Der Bürgerladen auf dem August-Bebel-Platz 9 
zieht eine positive Bilanz für die Teilnahme an 
den angebotenen Sommer Ferienveranstaltungen 
2019. Am 16.07.2019 wurde das im Ferienpass 
angebotete „Phänomenal“ Ferienevent veranstal-
tet. Hier konnten die Kids basierend auf physika-
lischen Grundgesetzen z. B. Wasser schweben 
lassen oder Dinge bewegen ohne sie zu berühren. 
Hoch konzentriert „zauberten“ die kleinen Wis-
senschaftler den ganzen Vormittag und waren be-
geistert zu erleben, was in ihnen steckt. Aufgrund 
der hohen Nachfrage, gab es für dieses Event eine 
zweite und dritte Wiederholung.

Am 25.07.2019 wurde gemeinsam mit der Lebens-
hilfe e. V. den Kindern eine kleine Lehrstunde in 
Sachen Körperwahrnehmung geboten. Sie staun-
ten welche Reize sie nicht nur über das Sehen son-
dern auch über das Schmecken, das Tasten, dass 
Hören und das Fühlen wahrgenommen werden 
konnten. Mithilfe von Tastsäckchen, Kostproben 
oder Hörtests schulten die Kids ihre Sinne.

Der 30.07.2019 war für die Kinder von „ProKids“ 
ein ganz besonderer Tag. Auf dem Gelände der 
Hundeschule Niederlausitz erprobten sie sich im 
Hürdenlauf und konnten mit Esel und Pferd ei-
nen Parkour einüben. Sie ließen im „Mentosex-
periment“ Cola Flaschen in die Luft steigen oder 
formten mit Knete die Höhepunkte des Tages. Mit 
Spagetti und Plinsen stärkten sie sich für ganzen 9 
Stunden Aktion auf dem Platz. Am Ende des Tages 
wurde eine Siegerehrung vollzogen und die Kinder 
konnten eigene Erfolge verbuchen.

Am 31.07.2019 wurde der Ferienausflug zum Sau-
rierpark Kleinwelka organisiert. Die Großtiere aus 
vergangene Zeiten wurden bestaunt und im Klet-
terpark bzw. auf der Riesenrutsche konnten sich 
die Kinder austoben.
Das „Playport“ in Dresden war ein weiteres 
Event der Ferienangebote des Bürgerladens „Ge-
meinSinn“. In der rießigen Tobehalle kletterten, 
sprangen, hüpften oder rutschten die Kids einige 
Stunden bis sie erschöpft aber zufrieden an ihren 
Limonaden hingen.

In der letzten Ferienwoche tauchten die Kinder 
mittels 3D Brillen in eine andere Welt. Beim Kino-
besuch „König der Löwen“ hatten die Kids tieri-
schen Spaß.

Am Ende jeder Veranstaltung wurden die Kinder 
mit Eisshakes oder selbstgemachter Limonade 
verwöhnt.
Das nächste anstehende Event des Bürgerla-
dens ist die Teilnahme an der Trödelmeile am 
08.09.2019 am Markt in Kamenz. Gern können die 
Bürger nicht mehr gebrauchte Dinge im Bürgerla-
den kostenlos abgeben, die dann dort angeboten 
werden. Der Erlös wird in einem Straßenfest zum 
Einsatz kommen. Bitte wenden Sie sich diesbezüg-
lich im Vorfeld an folgenden Kontakt: Mobil: 0151 
64677120 oder an ines.holling@daa.de

Vielen Dank
Dipl.-Päd. I. Holling
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Veranstaltungen

Olaf Schubert - „Sexy Forever“

Das Finale der Kamenzer Hutbergsaison 2019 wird 
dieses Mal humor- statt klangvoll! Comedian Olaf 
Schubert bringt die Besucher mit seinem aktuel-
len Programm „Sexy Forever“ zum beherzten La-
chen. Man sollte sich also auf keinen Fall das groß-
artige Erlebnis am Sonnabend, 24.08.2019 um 20 
Uhr entgehen lassen, wenn der Bundesolaf und 
Zentralschubert, der größte Gedankengigant der 
Gegenwart, die Lichtgestalt aus Dunkel-Deutsch-
land, wieder live auf der Kamenzer Hutbergbühne 
die Menschen erleuchten wird. Infos unter: www.
hutbergbuehne-kamenz.de, Tickets sind noch an 
der Abendkasse für 35 € erhältlich!

Lückersdorf-Gelenau

Einladung
Die nächste öffentliche Ortschaftsratsitzung des 
Ortschaftsrates von Lückersdorf-Gelenau/Hen-
nersdorf findet am Montag, dem 26.08.2019 um 
19:30 Uhr im Versammlungsraum der Sportstätte 
in Gelenau statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
-  Begrüßung
-  Protokollkontrolle
-  Informationen
-  Auswertung Ortsbegehung
Nichtöffentlicher Teil

Schlotter
Ortsvorsteher

Zschornau-Schiedel

Einladung
Am Montag, dem 26.08.2019, um 19:00 Uhr findet 
im Bürgerhaus Zschornau die öffentliche Sitzung 
des Ortschaftsrates Zschornau-Schiedel statt, zu 
der ich Sie einlade.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Verpflichtung der Ortschaftsräte
2 Wahl des Ortsvorstehers
3 Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers
4 Feststellung eines Nachrückers im Ortschaftsrat
5 Beschluss zur Geschäftsordnung

6 Termine für die Sitzungen des Ortschaftsrates 
im II. Halbjahr 2019

7 Informationen und Anfragen der Bürger

Roland Dantz
Oberbürgermeister der Lessingstadt Kamenz

Für mehr  
Verkehrssicherheit
Verkehrsteilnehmerschulung am 29. August 2019
Am Donnerstag, dem 29. August 2019, 19 Uhr 
findet im Bürgerhaus Zschornau die nächste Ver-
kehrsteilnehmerschulung statt. Alle Verkehrsteil-
nehmer (auch Fußgänger und Radfahrer) sind herz-
lich eingeladen.
Ansprechpartner ist DVR-Moderator Roland Rosen-
kranz. DVR steht für Deutscher Verkehrssicherheits-
rat. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 035205 
73551 sowie unter der Mobilnummer 0172 7959301.

Gratulationen

 findet 
öffentliche Sitzung 

 statt, zu 

Wir übermitteln den Seniorinnen 
und Senioren unserer Stadt und 
der Ortsteile, die im Zeitraum 
vom 24.08.2019 bis 30.08.2019 
Geburtstag haben, die herzlichs-
ten Glückwünsche. Wir wün-
schen Ihnen, liebe Jubilare, Ge-
sundheit und alles Gute für die 
weiteren Lebensjahre.

Unser besonderer Gruß gilt:
in Zschornau:
Frau Doris Kreische am 30.08.2019 zum 80. Ge-
burtstag

Die Stadtverwaltung Kamenz

Jesau

10. Einladung Jesauer  
Senioren am 29.08.2019
Liebe Jesauer Senioren,
herzlich eingeladen wird zu unserem Senioren-
nachmittag am

Donnerstag, dem 29.08.2019
um 14.30 Uhr

in die
Werkstatt für Behinderte St. Nicolaus

Oswald-Kahnt-Straße 1, 01917 Kamenz

zum Spielenachmittag „Mensch ärgere Dich nicht 
& Co …“ Wer hat, bringt bitte sein Lieblingsspiel 
mit.
An diesem Nachmittag erfolgt auch die Kassie-
rung für unsere Busreise im September (58,- EUR)
Ich freue mich auf diesen Nachmittag

Ihre/eure Elvira Schirack

Ende des Amtsblattes

Ende amtlicher Teil

Aus Städten und Gemeinden - Nichtamtlicher Teil

Evangelische Gottesdienste
Sonntag, 25.8.2019
15:00 Uhr Cunnersdorf, Familiengottesdienst zum Schulbeginn
14:00 Uhr Gersdorf, Familiengottesdienst zum Schulbeginn und Ge-

meindefest
10:00 Uhr Großgrabe, Regenbogengottesdienst
10:00 Uhr Höckendorf, Familiengottesdienst zum Schulbeginn
10:00 Uhr Kamenz, Klosterkirche St. Annen, Familiengottesdienst 

zum Schulbeginn
10:00 Uhr Königsbrück, Festzelt Röhrsdorf, Gottesdienst zum Hei-

defest
16:30 Uhr Neukirch, Orgelsommerkonzert
14:00 Uhr Oßling
10:00 Uhr Prietitz
10:00 Uhr Reichenbach
08:30 Uhr Schmeckwitz
10:00 Uhr Schwepnitz, Familiengottesdienst zum Schulbeginn

Jehovas Zeugen, Versammlung Kamenz
Kamenz, Willy-Muhle-Straße 23
sonntags 09:30 Uhr
mittwochs 19:00 Uhr

Adventgemeinde
Kamenz, Pulsnitzer Straße 114
sonnabends 09:00 Uhr

Katholische Gottesdienste
Sonnabend, 24.08.2019
14:00 Uhr Kamenz, Taufgottesdienst, Pfarrkirche St. Maria Magda-

lena
17:30 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Pfarrkirche St. Maria Magdalena
Sonntag, 25.08.2019
10:00 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Pfarrkirche St. Maria Magdalena
13:00 Uhr Kamenz, Beginn der Gemeindewallfahrt nach Rosenthal 

am Pfarrhaus
16:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst Rosenthal, Wallfahrtskirche
10:30 Uhr Königsbrück, Heilige Messe, Kirche Kreuzerhöhung
08:00 Uhr Oßling, Rosenkranz, anschl. Heilige Messe, Waldkapelle
Montag, 26.08.2019
09:15 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Seniorenheim St. Georg
Dienstag, 27.08.2019
15:00 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Seniorenheim St. Monika
Mittwoch, 28.08.2019
08:00 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Pfarrkirche St. Maria Magdalena
14:00 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Malteserkrankenhaus St. Johan-

nes
Donnerstag, 29.08.2019
09:15 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Seniorenheim St. Georg
Freitag, 30.08.2019
08:00 Uhr Kamenz, Heilige Messe, Pfarrkirche St. Maria Magdalena

Gottesdienste Haselbachtal

Orgelkonzert in der Kirche Reichenbach
 ■ Kantor Marko Koschwitz aus Chemnitz spielt am Sonnabend, 

dem 31. August 2019, 19 Uhr in der Kirche Reichenbach ein Orgel-
konzert innerhalb der Konzertreihe des Oberlausitzer Orgelsom-
mers. Es erklingen Werke von J. S. Bach, N. Bruhns, J. J. Froberger 
und J. G. Rheinberger. Der Eintritt ist frei. M. Mütze

Neukirch

Feiern mit den Schmorkauer Karnevalisten
 ■ Der Karnevalsclub Schmorkau lädt vom 30. August bis 1. Sep-

tember zum Heimat- und Kinderfest auf den Sportplatz nach 
Schmorkau ein. Besondere Highlights in diesem Jahr sind das 13. 
Schmorkauer Rasentraktorrennen und ein Tanzabend mit der 
Gruppe „Regent“ am Sonnabend sowie ein gemütlicher Nachmit-
tag mit Kaffee und Kuchen und der Kremsermugge am Sonntag. 
Gleichzeitig findet am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 18 Uhr 
ein großer Trödelmarkt im Schloss Schmorkau statt. Der neue 
Schlossherr hat dafür extra die Grundstücksmauer durchbrochen, 
um beide Festgelände miteinander zu verbinden. Anknüpfend an 
die frühere Tradition, wird es außerdem endlich wieder einen 
Rummel geben. Direkt vom Kamenzer Forstfest kommend, wird 
der Aqua-King am nächsten Wochenende in Schmorkau Halt 
machen. Da dafür etwas mehr Platz benötigt wird, ist für alle 
Gäste ein Parkplatz an der Weißbacher Straße eingerichtet. 
Neben den großen Attraktionen gibt es an allen Tagen mit Kinder-
schminken, Hüpfburg und Spielmobil viel Spaß für die kleinen 
Besucher. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl ausreichend 
gesorgt. Die Mitglieder des Karnevalsclubs freuen sich auf ein 
tolles Wochenende bei hoffentlich bestem Wetter. Der Eintritt ist 
an allen Tagen frei. Karnevalsclub Schmorkau

Oßling

Gottes Wirken in Äthiopien
 ■ Für Sonntag, den 01.09.2019, 9 Uhr, wird sehr herzlich zum 

Gottesdienst in die Oßlinger Kirche eingeladen. Pfarrer i. R. Mat-
thias Franke aus Schmorkau wird über Äthiopien berichten, eines 
der ärmsten Länder der Welt im Osten Afrikas. Über 60 Prozent 
der Bevölkerung gehören einer christlichen Kirche an. Wie die 
Menschen dort leben, Hilfe erfahren und wie Gott unter den äthi-
opischen Christen viele Wunder tut, darum soll es in diesem Got-
tesdienst gehen. Umrahmt wird das Ganze musikalisch mit 
„orientalischem Flair“.
 Kirchgemeinde Oßling

Anglerverein Oßling e. V.
Gruppennachtangeln am 31.08.2019 an der Inselgrube.
Beginn: 18.00 Uhr. Anmeldung bitte an info@anglerverein-oss-
ling.de Der Vorstand

  Bewährter Partner
der Städte und 
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Veranstaltungen aus Ihrem Ort.
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